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E H E R E C H T  

Die Ehe für alle kommt – was ändert 

sich und was bleibt gleich? 

Maxi Müller, Notarin 

Am 26. September 2021 hat das Schweizer 

Stimmvolk Ja gesagt zur Ehe für alle und ab dem 

1. Juli 2022 können nun gleichgeschlechtliche 

Paare die Ehe eingehen. Was bedeutet das für 

betroffene Paare? 

Das ändert sich: 

Eingetragene Partnerschaft 

Bisher konnten gleichgeschlechtliche Paare nur eine ein-

getragene Partnerschaft eingehen, welche sie in vieler-

lei Hinsicht der rechtlichen Stellung eines Ehepaars nä-

herbrachte, sie jedoch nicht in jeder Hinsicht mit ihnen 

gleichstellte. So haben eingetragene Partner z.B. nach 

dem Tod des Partners einen gesetzlichen Erbanspruch 

wie Ehepartner. Während der eingetragenen Partner-

schaft bleiben die Vermögen jedoch getrennt und es 

kommt bei der Auflösung einer eingetragenen Partner-

schaft nicht zu Ausgleichszahlungen wie bei der Auflö-

sung einer Ehe, auch wenn ein Partner weniger verdient 

hat als der Andere. 

Ab dem 1. Juli 2022 können eingetragene Partnerschaf-

ten in eine Ehe umgewandelt werden. Dafür ist eine ge-

meinsame schriftliche Erklärung beim Zivilstandsamt 

einzureichen. Ab diesem Zeitpunkt können ausserdem 

keine neuen eingetragenen Partnerschaften mehr ge-

schlossen werden. Paare, die bereits in einer eingetra-

genen Partnerschaft leben, können diese aber wie bis-

her weiterführen. Paare, die im Ausland geheiratet ha-

ben und im Zivilstandsregister der Schweiz mit dem Zi-

vilstand "in eingetragener Partnerschaft" registriert 

wurden, unterstehen jedoch bereits per 1. Januar 2022 

dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbetei-

ligung.  

http://www.haeusermann.ch
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Mit der Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft 

in die Ehe ändert sich somit der Güterstand. Paare, die 

weiterhin möchten, dass ihre Vermögen getrennt blei-

ben, müssen aktiv werden und einen Ehevertrag ab-

schliessen. Hingegen bleiben zwischen den Partnern be-

reits abgeschlossene Vermögensverträge weiterhin gül-

tig. Für die Zuordnung von Vermögenswerten sieht das 

Gesetz aber keine Rückwirkung vor. Das heisst, der or-

dentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung 

gilt erst ab dem Zeitpunkt der Umwandlung und wird 

nicht auf den Zeitpunkt, in dem die Partnerschaft ein-

getragen wurde, zurückbezogen. Durch Vermögens- 

oder Ehevertrag können Paare jedoch etwas anderes 

vereinbaren.  

Güterrecht 

Nach dem bisherigen Partnerschaftsgesetz gilt für ein-

getragene Partner grundsätzlich eine Regelung, die der 

eherechtlichen Gütertrennung entspricht. Das heisst, je-

der Partner verfügt über das eigene Vermögen und haf-

tet für eigene Schulden mit dem eigenen Vermögen. Da-

von kann das Paar abweichen, indem es durch öffentlich 

beurkundeten Vermögensvertrag festlegt, dass bei der 

Auflösung der eingetragenen Partnerschaft die Bestim-

mungen über die Errungenschaftsbeteiligung Anwen-

dung finden sollen. Einen mit der Gütergemeinschaft 

vergleichbaren Güterstand gibt es für die eingetragene 

Partnerschaft nicht. 

Dies ändert sich nun grundlegend: Für gleichge-

schlechtliche Ehepaare gelten dieselben güterrechtli-

chen Regeln wie für gemischtgeschlechtliche. Der or-

dentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung 

gilt ab dem Zeitpunkt der Eheschliessung (oder der Um-

wandlung einer eingetragenen Partnerschaft). Ab die-

sem Zeitpunkt fallen Vermögenswerte, die ein Ehegatte 

entgeltlich erwirbt, in die Errungenschaft. Die Errungen-

schaft wird dann bei Auflösung der Ehe – sei es durch 

Tod oder Scheidung – zwischen den Ehepartnern hälftig 

geteilt.  

Durch einen Ehevertrag können die Eheleute ihren Gü-

terstand modifizieren oder einen anderen Güterstand 

(Gütertrennung oder Gütergemeinschaft) wählen. Ein 

Ehevertrag kann auch mit einem Erbvertrag kombiniert 

werden, was gerade beim Vorhandensein von Nach-

kommen durchaus sinnvoll sein kann. 

Adoption und Zugang zur Samenspende 

Auch wenn zwischen einem Elternteil und einem Kind 

kein biologisches Abstammungsverhältnis besteht, kann 

ein Kindesverhältnis durch Adoption begründet werden. 

Wer in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, kann 

schon nach dem alten Recht das Kind seines Partners 

oder seiner Partnerin adoptieren. Mit der Öffnung der 

Ehe haben neu auch gleichgeschlechtliche Paare Zu-

gang zur gemeinschaftlichen Adoption. Die Möglichkeit, 

ein Kind gemeinsam zu adoptieren, war zuvor nur ge-

mischtgeschlechtlichen Ehepaaren vorbehalten. 

Ausserdem erlaubt die Schweiz die Samenspende nur 

verheirateten Paaren. Deshalb weichen heute manche 

Frauenpaare für eine Samenspende ins Ausland aus. 

Dort ist aber nicht immer gewährleistet, dass das Kind 

erfahren kann, wer sein biologischer Vater ist. Mit der 

Öffnung der Ehe wird die gesetzlich geregelte Samen-

spende in der Schweiz auch verheirateten Frauenpaaren 

erlaubt. Das Gesetz sieht ausserdem in Art. 255a nZGB 

neu eine Mutterschaftsvermutung zu Gunsten der Ehe-

frau vor, welche zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 

mit dessen Mutter verheiratet ist.  

Erleichterte Einbürgerung 

Ausländische Ehepartnerinnen und Ehepartner können 

sich in der Schweiz erleichtert einbürgern lassen. Mit der 

Ehe für alle gelten diese Erleichterungen auch für die 

ausländische Ehefrau einer Schweizerin und den auslän-

dischen Ehemann eines Schweizers. Dabei wird hier die 

Dauer einer bereits eingetragenen Partnerschaft an die 

Dauer der Ehe angerechnet. 
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Das bleibt gleich: 

Fortpflanzungsmedizin 

Anonyme Samenspenden bleiben in der Schweiz weiter-

hin verboten. Unzulässig bleiben ebenfalls die Eizellen-

spende sowie die Leihmutterschaft. 

Erbrecht 

Wer eine eingetragene Partnerschaft in eine Ehe um-

wandeln lässt, für den ändert sich aus erbrechtlicher 

Sicht praktisch nichts. Ehepartner haben wie eingetra-

gene Partner einen gesetzlichen Erbanspruch. Dieser 

beträgt ½ des Nachlasses, wenn sie mit Nachkommen 

zu teilen haben und ¾ des Nachlasses, wenn sie mit 

Erben des elterlichen Stammes (Eltern, Geschwister, 

Nichten oder Neffen etc.) zu teilen haben. Hinterliess 

der Erblasser weder Kinder noch Erben des elterlichen 

Stammes, so sind sie Alleinerben. Der Pflichtteil beträgt 

weiterhin – auch nach Inkrafttreten des revidierten Erb-

rechts – ½ des hiervor aufgeführten gesetzlichen Erb-

anspruchs. 

Steuerrecht 

Eingetragene Partner und Ehepartner füllen genau 

gleich eine gemeinsame Steuererklärung aus und wer-

den gemeinsam veranlagt. Wenn sich aber ein Konku-

binatspaar dazu entscheidet zu heiraten, kann dies bei 

der Steuerveranlagung unter Umständen dazu führen, 

dass sie mehr Steuern zahlen müssen, weil durch die 

Zusammenrechnung von zwei Gehältern die Steuerpro-

gression steigt. An der sogenannten Heiratsstrafe än-

dert sich auch nach der Ehe für alle nichts. Ausserdem 

haben Ehepaare weiterhin eine niedrigere AHV-Rente 

als Konkubinatspaare. 

Haben Sie Fragen zum Ehevertrag oder benötigen Sie 

Hilfe bei Ihrer Nachlassplanung? Wir beraten Sie gerne 

in allen Angelegenheiten rund um das Thema Ehe- und 

Erbrecht. 

www.haeusermann.ch 

A L T E R S V O R S O R G E  

Die dreijährige Sperrfrist nach Ein-

kauf in die Pensionskasse und deren 

steuertechnische Bedeutung 

Chantal Bugnon, Rechtsanwältin  

Liv Wittwer, juristische Mitarbeiterin 

Im Januar 2021 äusserte sich das Bundesgericht 

zu der Sperrfrist nach dem Einkauf in die Pensi-

onskasse, wie auch zu den steuerlichen Konse-

quenzen. Folge davon ist eine Praxisänderung 

der Steuerverwaltung des Kantons Bern.   

Art. 79b Abs. 3 BVG sieht vor, dass nach getätigten Ein-

käufen in die Pensionskasse, die daraus resultierenden 

Leistungen während den nächsten 3 Jahren nicht in Ka-

pitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden kön-

nen. Gemäss einem Entscheid des Bundesgerichts vom 

Januar 2021 handelt es sich hierbei um eine objekti-

vierte Sperrfrist von 3 Jahren, welche für alle Formen 

von Kapitalbezügen aus zweiter Säule massgebend ist. 

Wird diese Sperrfrist in irgendeiner Weise verletzt, so 

bleibt die bezogene Kapitalleistung nach den üblichen 

Regeln steuerbar. Dies weil die Steuerpflichtigen durch 

den Einkauf einen Steuervorteil erfahren, der bei Nicht-

beachtung der Frist zwingend auszugleichen ist. 

In dem vom Bundesgericht zu beurteilendem Fall (BGer 

2C_6/2021, Urteil vom 12. Januar 2021) nahm der Steu-

erpflichtige einen Einkauf vor und zog diese Kapitalein-

lage rechtskräftig von den Steuern ab. Knapp 2.5 Jahre 

später bezog er von einem anderen Träger der berufli-

chen Vorsorge eine Kapitalleistung, um sich so vor der 

Senkung des Rentenumwandlungssatzes zu schützen. 

Der Grund für den getätigten Bezug ist praxisgemäss 

von keiner Bedeutung und ändert die objektivierte 

Sperrfrist nicht. Ein vorzeitiger Kapitalbezug hat selbst 

http://www.haeusermann.ch/
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bei nachvollziehbaren Gründen Steuerfolgen. Der be-

reits veranlagte Abzug des damaligen Einkaufs muss im 

Umfang der Kapitalleistung neutralisiert werden. 

Vorliegender Entscheid des Bundesgerichts bewirkte 

eine Praxisänderung der Berner Steuerverwaltung. 

Wurde bisher der ordentliche Steuertarif auf die unzu-

lässigen Bezüge angewendet, wird neu die Kapitalleis-

tung, reduziert um den Einkauf, zum vorteilhaften Vor-

sorgetarif besteuert. Der seinerzeitige Einkauf wird im 

Nachsteuerverfahren nacherfasst.  

Wie sich die dreijährige objektivierte Sperrfrist berech-

net, hat das Bundesgericht durch einen weiteren Ent-

scheid geklärt. Massgeblich ist der Auszahlungszeit-

punkt der Kapitalleistung (nicht deren Fälligkeit), es sei 

denn, der Auszahlungszeitpunkt wurde durch miss-

bräuchliches Verhalten künstlich hinausgezögert. In die-

sem Fall muss für die Berechnung der dreijährigen Frist 

auf den Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalleistung abge-

stellt werden.  

Planen Sie Ihre Einzahlungen in die Pensionskasse so-

wie Kapitalbezüge frühzeitig. Bei Fragen rund um die 

Planung der Altersvorsorge stehen wir Ihnen jederzeit 

zur Verfügung und unterstützen Sie gerne. 

www.haeusermann.ch.  
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